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1. Kapitel
Grundsätze des sozialistischen Strafrechts der Deutschen Demokratischen Republik

Artikel 1
Schutz und Sicherung
der sozialistischen Staatsordnung
und der sozialistischen Gesellschaft

Gemeinsames Interesse der sozialistischen Gesell
schaft, ihres Staates und aller Bürger ist es, den zu
verlässigen Schutz der Souveränität der Deutschen 
Demokratischen Republik und der sozialistischen 
Errungenschaften, des friedlichen Lebens und der 
schöpferischen Arbeit der Menschen, der freien Ent
wicklung und der Rechte jedes Bürgers zu gewährlei
sten. Der Kampf gegen alle Erscheinungen der Kri
minalität, besonders gegen die verbrecherischen An
schläge auf den Frieden, auf die Souveränität der 
Deutschen Demokratischen Republik und auf den 
Arbeiter-und-Bauern-Staat, ist gemeinsame Sache 
der sozialistischen Gesellschaft, ihres Staates und al
ler Bürger. Der sozialistische Staat schützt seine 
staatlichen, wirtschaftlichen und militärischen Ge
heimnisse allseitig gegenüber jedermann.

Artikel 2
Grundlagen und Zweck 
der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit

Die sozialistische Gesellschaftsordnung gewährlei
stet, daß in ihr jeder Bürger sein Leben in voller 
Wahrung seiner Würde, seiner Freiheit und seiner 
Menschenrechte in Übereinstimmung mit den Rech
ten und Interessen der sozialistischen Gesellschaft, 
des Staates und seiner Bürger gestalten kann. Wer 
dennoch eine Straftat begeht, hat dafür vor der Ge
sellschaft einzustehen. Die gerechte Anwendung des 
Strafrechts erfordert, daß jede Straftat aufgedeckt 
und der Schuldige zur Verantwortung gezogen wird. 
Zweck der strafrechtlichen Verantwortlichkeit ist es, 
die sozialistische Staats- und Gesellschaftsordnung, 
die Bürger und ihre Rechte vor kriminellen Hand
lungen zu schützen, Straftaten vorzubeugenund den 
Gesetzesverletzer wirksam zu sozialistischer Staats
disziplin und zu verantwortungsbewußtem Verhal
ten im gesellschaftlichen und persönlichen Leben zu 
erziehen.
Die strafrechtliche Verantwortlichkeit wird verwirk
licht durch nachdrückliche staatliche und gesell
schaftliche Einwirkung auf den Gesetzesverletzer so
wie durch seine Bewährung und Wiedergutma
chung.
Die Freiheitsstrafe ist die strengste Maßnahme der

strafrechtlichen Verantwortlichkeit, die den wirksa
men Schutz der sozialistischen Staats- und Gesell
schaftsordnung und der Rechte der Bürger sowie die 
nachdrückliche Erziehung von Straftätern gewähr
leistet, die sich schwerwiegender Straftaten schuldig 
machen oder sich hartnäckig der erzieherischen Ein
wirkung des Staates und der Gesellschaft verschlie
ßen.
Gegen Täter, die sich wegen weniger schwerwiegen
der Handlungen verantworten müssen, werden 
Maßnahmen der gesellschaftlichen Organe der 
Rechtspflege und Strafen ohne Freiheitsentzug an
gewandt.

Artikel 3
Verantwortung der staatlichen 
und gesellschaftlichen Organe 
für die Verhütung von Straftaten

Die Leiter der Betriebe, der staatlichen Organe und 
Einrichtungen, die Vorstände der Genossenschaften 
und die Leitungen der gesellschaftlichen Organisa

tionen haben die Aufgabe, die Bürger zu hoher 
Wachsamkeit gegenüber feindlichen Anschlägen 
und feindlichen ideologischen Einflüssen und zur 
Unduldsamkeit gegenüber Verletzungen der soziali
stischen Gesetzlichkeit und Disziplin zu erziehen. 
Sie sind dafür verantwortlich und rechenschafts
pflichtig, daß in ihrem Aufgabenbereich durch eine 
wissenschaftliche Leitungstätigkeit und Erziehungs
arbeit im engen Zusammenwirken mit den Bürgern 
Straftaten vorgebeugt wird und Gesetzesverletzer zu 
ehrlichem und verantwortungsbewußtem Verhalten 
erzogen werden. Dazu haben sie Ursachen und Be
dingungen von Straftaten zu beseitigen, Gesetzlich
keit und Disziplin zu festigen und Sicherheit und 
Ordnung zu gewährleisten.
Die staatlichen und gesellschaftlichen Organe der 
Rechtspflege sind verpflichtet, mit ihren Erfahrun
gen Staats- und Wirtschaftsorgane, Betriebe, Ein
richtungen, Genossenschaften und Massenorganisa
tionen und gesellschaftliche Kollektive bei der Ver
hütung von Straftaten und der gesellschaftlichen Er
ziehung Straffälliger wirksam zu unterstützen und 
dabei auf die Vervollkommnung der Leitungstätig
keit und Erziehungsarbeit hinzuwirken.

Hinweis: Vgl. Art. 90 Verl.; SS 26, 32 und 46 StGB; 
SS 2, i8, 19 und 256StPO; S 3 Abs. 5. SS 38,42. 56,65
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